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im Berliner Abgeordnetenhaus




Antworten zu den

Wahlprüfsteinen der LV Selbsthilfe Berlin e.V.
1. Berlin unternimmt große Anstrengungen, den ÖPNV barrierefrei zu gestalten. Dennoch wird es noch Jahre dauern, bis eine vollkommene Barrierefreiheit erreicht ist. Bis dahin muss die Mobilität von Menschen mit Behinderungen gesichert werden. Außerdem gibt es viele Menschen mit Behinderung, die auch einen barrierefreien ÖPNV nicht nutzen können. 

Welche Vorstellungen haben Sie, den Sonderfahrdienst für Menschen mit Behinderung zu erhalten, der für die Nutzer auch bezahlbar ist?
Die Schaffung gleichberechtigter Teilhabechancen für Menschen mit Behinderungen ist ein Hauptanliegen Bündnisgrüner Politik. Dazu gehört auch die Sicherung der Mobilität. Für Menschen mit Behinderungen, die den ÖPNV nicht nutzen können und auf begleitende Hilfen angewiesen sind, muss der Sonderfahrdienst erhalten bleiben. Leider hat sich die mit der Umstrukturierung und dem Wechsel der Regieleistung verbundene Zielstellung, die Fahrten für Menschen mit Behinderungen trotz der drastischen Kürzungen zu verbessern - auch durch Planungs- und Vergabefehler der Senatsverwaltung - bisher nicht erfüllt. Wie werden weiterhin darauf dringen, dass die Probleme bei der Bestellung und Bereitstellung unter Beteiligung der NutzerInnen abgestellt werden. Sollte sich herausstellen, dass trotz einer Optimierung der Regie- und Fahrleistungen in Zukunft die Zuschüsse zum Sonderfahrdienst für die notwendigen Fahrten nicht ausreichen, muss eine Aufstockung geprüft werden. Weitere Erhöhungen der Eigenbeteiligung sind von uns nicht geplant, die Ehrenamts- und Härtefallregelung muss möglichst unbürokratisch umgesetzt werden. Wichtig ist uns auch, endlich vertragliche Qualitätskriterien festzulegen, bei deren Nichterfüllung die Betroffenen entsprechende Entschädigungen erhalten. Was bei der Deutschen Bahn mittlerweile üblicher Standard ist, muss auch beim Sonderfahrdienst möglich sein. Erhebliche Verspätungen und Nichtdurchführung bestätigter Fahrten müssen für die Betroffenen einen finanziellen Ausgleich zur Folge haben.
2. Werden Sie sich nach der Wahl dafür einsetzen, dass die Freifahrtregelung im ÖPNV für schwerstbehinderte Menschen ohne Abstriche erhalten bleibt?
Um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können, sind Menschen mit Behinderungen mehr als andere auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Bündnis 90/Die Grünen haben Änderungen der Freifahrtregelungen auf Bundesebene in der Vergangenheit abgewendet und werden eine Einschränkung der Mobilität Behinderter auch in Zukunft nicht akzeptieren. Für diesen Nachteilsausgleich müssen auch weiterhin ausreichend öffentliche Mittel bereitgestellt werden.

3. § 51 der Berliner Bauordnung beinhaltet die Barrierefreiheit beim Bauen. Werden Sie sich nach der Wahl dafür einsetzen, dass es weniger Ausnahmen bei Um- und Erweiterungsbauten gibt?

Die Schaffung barrierefreien Wohnraums und der barrierefreie Zugang zu öffentlichen Einrichtungen ist uns auch in Anbetracht der demografischen Entwicklung ein wesentliches Anliegen. Bündnis 90/Die Grünen haben wiederholt Änderungen der Berliner Bauordnung zum barrierefreien Bauen beantragt, zuletzt bei der Beratung des Gesetzes zur Vereinfachung des Berliner Baurechts im letzten Jahr. Wir wollten u.a., dass bereits ab zwei Wohnungen die Wohnungen eines Geschosses barrierefrei zugänglich sein müssen. Außerdem hatten wir beantragt, dass in § 51 Absatz 2 die öffentlichen zugänglichen Einrichtungen, die barrierefrei errichtet und instandgehalten werden müssen, ausdrücklich genannt werden. Dazu gehörten u.a. Einrichtungen des Gesundheitswesens wie auch Gast- und Sport- und Freizeitstätten. Bei Neubauten darf es keine Ausnahmen geben, bei Um- und Erweiterungsbauten wirklich nur unter strengsten Bedingungen. Die Bezirksbeauftragten und der Landesbeauftragte für Behinderte sollen vor Erteilung von Ausnahmegenehmigungen beteiligt werden.

4. Ein erheblicher Teil der Berliner Arztpraxen ist nicht barrierefrei zugänglich bzw. ausgestattet. Das betrifft insbesondere die meisten Spezialpraxen. Zwischen dem Zulassungsrecht, nach dem bei Übernahme einer Praxis diese in den bisherigen Räumen fortgeführt werden muss, und der Berliner Bauordnung, die für öffentlich zugängliche Einrichtungen Barrierefreiheit vorschreibt, besteht ein großer Widerspruch.

Was wollen Sie tun, damit die ärztliche Versorgung von über 20.000 Menschen im Rollstuhl in Berlin gesichert wird?

Hier sehen auch wir erheblichen Handlungsbedarf, da sich durch die demografische Entwicklung die Zahl der Menschen mit Mobilitätseinschränkungen noch erheblich vergrößern wird. Direkten Einfluss auf die Zulassungspraxis haben wir jedoch nicht, wir können aber in Gesprächen mit der Ärztekammer und Wohnungsunternehmen für diese Problematik sensibilisieren. Besserung erhoffen wir uns auch durch das unter Beteiligung der Behindertenverbände entwickelte Signet „Berlin barrierefrei“. Diese Aktion muss aus unserer Sicht allerdings stärker unterstützt und ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht werden.

5. Werden Sie sich nach der Wahl dafür einsetzen, dass das Landespflegegeld für blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen als einkommens- und vermögensunabhängiger Nachteilsausgleich ohne Abstriche erhalten bleibt?

Eine Änderung des Landespflegegeldgesetzes ist von uns nicht beabsichtigt, von anderen evtl. geplanten weiteren Einschränkungen werden wir entgegentreten. 

6. Es kommt in Berlin immer wieder zu Ungleichbehandlungen bei der Beantragung von Landespflegegeld – Bearbeitungszeiten, Gutachterkriterien und auch die Kompetenz der Sachbearbeiter variieren von Bezirk zu Bezirk. 

Werden Sie sich nach der Wahl für die Einrichtung einer zentralen Landespflegegeldstelle einsetzen?

Bündnis 90/Die Grünen treten dafür ein, dass Leistungen für Menschen mit Behinderungen berlinweit nach einheitlichen Kriterien bearbeitet und gewährt werden. Ob dazu die Einrichtung einer zentralen Landespflegegeldstelle notwendig und sinnvoll ist, werden wir nach der Wahl prüfen. Wichtig ist uns vor allem auch, die die unsäglich lange Wartezeit bei der Begutachtung zu verringern. Es kann nicht sein, dass Menschen bis zu zwei Jahre auf Gutachten warten müssen, die für ihre Anspruchsberechtigung unverzichtbar sind.
7. Die medizinische Versorgung hochgradig hörgeschädigter Menschen mit geeigneten Hörhilfen hat sich zusehends verschlechtert. Die von den Spitzenverbänden der Krankenkassen festgelegten Festbeträge sind derart niedrig bemessen, dass hochgradig Hörgeschädigte derzeit einen vierstelligen Euro-Betrag für ihre Hörgeräte zuzahlen müssen. Die Versorgungslage für hochgradig Hörgeschädigte entpuppt sich zusehends als soziale Frage. Das Grundrecht auf Hören ist zu einer Frage des Geldes geworden, die Zwei-Klassen-Gesellschaft bei den Hörgeräteträgern zur Realität. 
Was werden Sie tun, um die Unterversorgung bei Hörhilfen für hochgradig hörgeschädigte Menschen zu beenden und dafür zu sorgen, dass auch sie mit 
notwendigen und geeigneten Hilfsmitteln versorgt werden? 

Die Eckpunkte zur Gesundheitsreform der Großen Koalition lassen befürchten, dass sich die soziale Schieflage in der gesundheitlichen Versorgung weiter zuspitzen wird. Davon betroffen sind insbesondere chronisch Kranke und Menschen mit Behinderungen. Direkte Einflussmöglichkeiten auf die Versorgung mit notwendigen und geeigneten Hilfsmitteln und die Zuzahlungen sehen wir derzeit leider nicht, Veränderungen sind nur auf Bundesebene möglich. 

8. Wird sich ihre Partei für einen verbesserten Informationszugang für gehörlose Zuschauer einsetzen, z.B. für einen Gebärdensprachdolmetscher bei der Berliner Abendschau des RBB?

Der Zugang zu Informationen ist eine wesentliche Voraussetzung für die gleichberechtigte Teilhabe. Unsere Fraktion hat wiederholt Vorstöße gemacht, um den RBB dazu zu bewegen, die Abendschau von GebärdensprachdolmetscherInnen übersetzt wird. Wir werden uns auch in Zukunft dafür einsetzen.

9. Wird sich ihre Partei für den Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern in Krankenhäusern, z. Bsp. bei den ärztlichen Visiten, Schwangerschaftsberatungen, vor und nach Operationen und in den Notaufnahmen stark machen?

Der Einsatz von GebärdensprachdolmetscherInnen, SchriftdolmetscherInnen und KommunikationshelferInnen in medizinischen Fragen ist für gehörlose und hochgradig schwerhörige Menschen besonders wichtig. Bündnis 90/Die Grünen haben sich deshalb auf Bundesebene erfolgreich dafür eingesetzt, dass der § 17 SGB IX den Bereich der ärztlichen Untersuchungen und Behandlungen ausdrücklich einschließt. Krankenkassen müssen die Kosten für GebärdensprachdolmetscherInnen übernehmen.  Der Einsatz von GebärdensprachdolmetscherInnen setzt allerdings voraus, dass diese auch in ausreichendem Umfang vorhanden sind und  z. B. über eine Gebärdendolmetscherzentrale bzw. -pool auch in Notfällen erreichbar sind.

10. In welcher Form setzen Sie sich nach der Wahl dafür ein, dass ein Präventionsgesetz die Belange chronisch kranker und behinderter Menschen im Sinne der Sekundär- und Tertiärprävention berücksichtigt?

Leider ist es Rot-Grün im Bund in der letzten Legislaturperiode nicht mehr gelungen, ein Präventionsgesetz zu verabschieden. Mit einem Präventionsgesetz sollen Prävention und Gesundheitsförderung als eigenständige Säule neben der Akutbehandlung, der Rehabilitation und Pflege verankert werden. Das darf und soll natürlich nicht zu Lasten der für chronisch kranke und behinderte Menschen besonders wichtigen Früherkennung und -behandlung sowie der Verhinderung von Folgeerkrankungen und Behinderungen gehen. 

11. 
Was werden Sie tun, um die Prävention von Krebserkrankungen zu verbessern?


Die Erkennung in einem frühen Stadium spielt bei der Heilung von Krebserkrankungen eine wichtige Rolle. Wir setzen uns dafür ein, dass die Vorsorge-Programme erhalten bleiben und wie z.B. bei Brustkrebs mit dem Mammografiescreening geschehen neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst werden. Wichtig ist auch, Information und Aufklärung sowie Ursachenforschung zu verstärken und Risiken zu senken, z. B. durch verbesserten NichtraucherInnenschutz. Wir setzen uns weiterhin für die angemessene Förderung der wichtigen präventiven Arbeit der Selbsthilfe ein.

12. Die Selbsthilfeorganisationen haben den Vorschlag eingebracht, im Land Berlin ein unabhängiges Informationssystem im Bezug auf die Entwicklung von Qualitätskriterien für eine optimale medizinische Versorgung aufzubauen. 

Inwieweit würden Sie diesen Vorschlag unterstützen und wie sehen Ihre Vorstellungen dazu aus?
Unabhängige Informationen werden in unserem zunehmend marktwirtschaftlich strukturierten Gesundheitswesen immer wichtiger, auch im Sinne des Verbraucherschutzes. Wir unterstützen daher die Initiative der Patientenbeauftragten für eine „Transparenzplattform Gesundheit in Berlin“, die im Konzept auf der Landesgesundheitskonferenz vorgestellt wurde. Hier sollen vorhandene Informationen nutzerorientiert zusammengeführt und mit Informationen zur Qualität der Leistungen im Gesundheitswesen ergänzt werden. 
13. Die Verbesserung der Qualität in der Versorgung rheumakranker Menschen bleibt eine gemeinsame Aufgabe von Politik, Selbstverwaltung und Selbsthilfe. In welcher Form setzen Sie sich dafür ein, dass auch in der kommenden Wahlperiode die Anliegen rheumakranker Menschen berücksichtigt werden?

Die Verbesserung der Versorgung chronisch kranker Menschen hat für Bündnis 90/Die Grünen auf Landes- und auf Bundesebene einen hohen Stellenwert. Wir wollen die in der rheumatologischen Versorgung vorhandenen Netze der stationären, teilstationären und ambulanten Versorgung ausbauen. In der gesamten Region Berlin-Brandenburg muss die Dichte der Arztpraxen mit rheumatologischen Schwerpunkt erhöht werden.
Bei den Krankenkassen wollen wir dafür werben, sich der „ Rheumavereinbarung“ zwischen der AOK-Berlin und der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin anzuschließen. Wichtig ist uns insbesondere auch die Sicherung der Prävention, Rehabilitation und Selbsthilfe. Das heißt z.B. konkret Unterstützung bei der Nutzung von Sportstätten und Schwimmbädern für Funktionstrainingsgruppen und der Erhalt der Förderung für die Selbsthilfe aus dem Integrierten Gesundheitsvertrag. 

14. Die durch Zecken übertragbare Lyme-Borreliose ist eine der schwersten Infektionskrankheiten. Sie ähnelt im Krankheitsbild der Syphilis, ist aber in Diagnostik und Behandlung weitaus komplexer. Einige wenige Ärzte, die sich um das Krankheitsbild bemühen, bekommen regelmäßig Schwierigkeiten mit der kassenärztlichen Vereinigung wegen Budgetüberschreitung. Diese Ärzte brauchen dringend eine Zulassung als Praxisbesonderheit. Da die Krankheit meist viel zu spät diagnostiziert wird, nimmt sie sehr häufig einen verhängnisvollen Verlauf. Die Folgen sind dauernde Arbeitsunfähigkeit, frühzeitige Berentung und Pflegebedürftigkeit. 

Wie wollen Sie die Selbsthilfe in ihrem Kampf gegen diese Krankheit und für eine zuverlässige ärztliche Versorgung unterstützen?

Die Honorarverteilung liegt außerhalb unseres Zuständigkeitsbereiches, direkte Einflussmöglichkeiten haben wir hier nicht. Wir werden aber gerne in Gesprächen mit der Kassenärztlichen Vereinigung auf die Problematik hinweisen und im Falle der Regierungsbeteiligung nach der Wahlalle Möglichkeiten der Senatsverwaltung für Gesundheit als Aufsichtsbehörde nutzen, hier politisch Einfluss auf die Organe der Selbstverwaltung zu nehmen. 
15. Was wollen Sie tun, um zu verhindern, dass immer mehr Menschen ihren Versicherungsschutz in der Krankenversicherung verlieren und wie wollen Sie sichern, dass die medizinische Versorgung weiterhin allen Menschen offen steht? Welche Maßnahmen wollen Sie für diejenigen Menschen einleiten, die ihren Versicherungsschutz bereits verloren haben?

Diese Problematik bedarf einer Regelung auf Bundesebene. Bündnis 90/Die Grünen treten weiterhin für eine solidarische BürgerInnenversicherung ein, mit der die notwendige medizinische Versorgung für alle gesichert wird. Keine Krankenkasse soll Versicherte ausschließen dürfen, es darf sich aber auch niemand aus der Solidarität herausziehen können. 

Hier begrüßen wir die auf Bundesebene im Rahmen der Gesundheitsreform vorgesehene Regelung, wonach Nichtversicherte bzw. nicht mehr Versicherte von dem System (Gesetzliche oder private Krankenversicherung) zu versichern sind, aus dem sie kamen bzw. dem sie zugeordnet sind (Nichtversicherte). Für Menschen ohne Versicherungsschutz muss der Sozialhilfeträger und ggf. der Öffentliche Gesundheitsdienst die gesundheitliche Grundversorgung subsidiär sicher stellen.

16. Mit dem Modellprojekt zum „trägerübergreifenden persönlichen Budget“ unterstützt das Land Berlin das Interesse behinderter Menschen an einer selbstbestimmten Gestaltung der von ihnen benötigten persönlichen Assistenz. Dem stehen zum einen Einsparpläne im Bereich Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe im Rahmen der Einführung des Modellsozialamtes 2005/2006 entgegen und zum anderen die uneinheitliche Bewilligungspraxis der Bezirksämter, die immer wieder den Eindruck von Willkür erweckt. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Hilfen bedarfsgerecht gewährt werden, d.h. in einem Umfang und einer Höhe, der behinderten Bürgern und Bürgerinnen eine selbstbestimmte Lebensführung ermöglicht? 

Das vom Senat vorgelegte Modell der Eingliederungshilfe „Fallmanagement für Menschen mit Behinderungen“ bietet im Grunde die Möglichkeit, passgenaue Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Voraussetzung ist allerdings, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht eine Einsparvorgabe. Zudem müssen FallmanagerInnen für die Steuerung und Koordinierung passgenauer Hilfen entsprechend gut qualifiziert werden. Wir werden uns weiterhin in den Haushaltsberatungen dafür einsetzen, dass die Bezirke für ihre Aufgaben auch finanziell angemessen ausgestattet werden und notwendige Hilfen für Menschen mit Behinderungen bedarfsgerecht gewähren können. 

Außerdem muss sichergestellt werden, dass die Entscheidungen auf fachlicher, nicht aber rein finanzieller Grundlage getroffen werden. Das in Reinickendorf eingeführte Modell der regionalen Budgets, an dessen Steuerung auch die Leistungsanbieter und -empfängerInnen beteiligt sind, wäre ein sinnvoll anwendbares Modell auch in anderen Bereichen.
17. Wie gedenken Sie, bewährte und gewachsene Beratungsangebote für behinderte Menschen auch in Zukunft sicherzustellen und deren Finanzierung zu gewährleisten? 

Auch hier gilt es, die Finanzierung der Angebote wie z.B. die Beratungsstellen im Öffenltichen Gesundheitsdienst und die der Selbsthilfe sicher zu stellen. Wir haben uns im Rahmen der ÖGD-Reform erfolgreich dafür eingesetzt, dass die Zentren für Sinnesbehinderte erhalten bleiben. Für die im Rahmen des Liga- und des Integrierten Gesundheitsvertrages finanzierten Projekte und Angebote fordern wir eine Bedarfsanalyse, die die wachsenden sozialen und gesundheitlichen Probleme der Menschen und die Zunahme des Beratungs- und Unterstützungsbedarfs berücksichtigt. 

Nach den Plänen von SPD und Linkspartei.PDS soll der Sozialetat bis 2010 jährlich um weitere 852.000 Euro gekürzt werden. Damit sinkt die für soziale Projekte zur Verfügung stehende Summe von 2006 bis 2010 von 14,975 Millionen Euro auf 11,567 Millionen Euro. Das ist eine Kürzung von rund 30 Prozent. Diesem geplanten Kahlschlag im Sozialetat lehnen wir entschieden ab.  

18. Welche Landesprogramme werden Sie initiieren, um die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderung - vor allem jener über 50 Jahre - sinnvoll zu bekämpfen, damit auch jene Menschen eine schnellere und umfassende Eingliederung und Teilhabe am Arbeitsleben sowie bessere Arbeitsbedingungen und somit optimale Partizipationschancen an der Arbeitswelt bekommen?

Die Eingliederung von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt ist ein wichtiges Ziel bündnisgrüner Politik. Das SGB III (§ 219) sieht Eingliederungszuschüsse für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen vor, wobei  sich Höhe und Dauer nach dem Umfang der Minderleistung und den jeweiligen Eingliederungserfordernissen richten. Hier gibt es eine verlängerte Förderdauer für über 50- bzw. über 55jährige. Bei schwerbehinderten Menschen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, 60 Monate und bei schwerbehinderten Menschen, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, 96 Monate. Die „normale“ Förderungsdauer beträgt 36 Monate. 

Darüber hinaus, gelten alle regulären gesetzlichen Möglichkeiten der Arbeitsmarktförderung, für Behinderte und alle anderen ArbeitnehmerInnen gleichermaßen (SGB III etc.). Allerdings muss ein besonderes Augenmerk darauf gelegt werden, dass sie auch sinnvoll genutzt und ausgeschöpft werden.

Auf Landesebene wäre ein Programm denkbar, ähnlich, wie es in Brandenburg 2003 aufgelegt wurde.  Mit dem Landesprogramm „BASIS 50+2 unterstützte Brandenburg die Integration von behinderten Menschen in den Arbeitsmarkt. 291 ältere Schwerbehinderte erhielten damit einen Arbeitsplatz, davon mehr als zwei Drittel unbefristet. Das Sozialministerium stellte damals für das Sonderprogramm 2,5 Mio. € aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur Verfügung.

Grundsätzlich werden in Berlin auch Arbeitsplätze – finanziert durch die Ausgleichsabgabe - in Integrationsfirmen gefördert, derzeit rund 450 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze – darunter 261 für schwerbehinderte Menschen -  in insgesamt 18 Integrationsfirmen.

Es wäre also problemlos möglich, aus der Ausgleichsabgabe ein Programm für die Zielgruppe ältere behinderte Menschen aufzulegen.

Derzeit zweckentfremdet der rot-rote Senat diese Fördermittel für Arbeitsplätze und setzt sie für den Bau neuer Heimplätze ein. Dieses Vorgehen ist in Deutschland nahezu einmalig. Anstatt die Mittel, bereit gestellt aus der sogenannten Ausgleichsabgabe, gesetzestreu nur für die Arbeitsmarktintegration Behinderter einzusetzen, betreibt der rot-rote Senat Haushaltskonsolidierung zu Lasten behinderter Menschen. Wir setzen uns dafür ein, dass die Mittel aus der Ausgleichsabgabe nach den gesetzlichen Vorgaben eingesetzt werden, zur Finanzierung von Arbeitplätzen für Menschen mit Behinderungen und zum Ausbau von Integrationsbetrieben.
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